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36. Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Forschung vom 13. Jänner 1987
über die Höhe der Monatsraten der Remune-

rationen für Lehraufträge an Hochschulen

Auf Grund der §§ 2 und 7 Abs. 2 des Bundesge-
setzes, BGBl. Nr. 463/1974, über die Abgeltung
von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen
wird verordnet:

§ 1. (1) Mit Wirkung vom 1. Jänner 1987 betra-
gen die Remunerationen gemäß § 2 Abs. 2 des Bun-
desgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prü-
fungstätigkeiten an Hochschulen in Verbindung
mit den §§ 1 und 5 Abs. 2 der Verordnung der Bun-
desregierung über die Erhöhung der Bezüge der
Bundesbeamten, Landeslehrer und land- und forst-
wirtschaftlichen Landeslehrer des Dienststandes,
der Personen, die Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuß haben, der Vertragsbediensteten
des Bundes, der Landesvertragslehrer, der land-
und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrer
sowie der Bediensteten der Österreichischen Bun-
desforste, BGBl. Nr. 694/1986, für jede Semester-
wochenstunde eines Lehrauftrages nach

lit. a 1915,60 Schilling monatlich,
lit. b 1425,80 Schilling monatlich,
lit. c 935,60 Schilling monatlich.

(2) Mit Wirkung vom 1. Jänner 1987 betragen
die Remunerationen gemäß § 2 Abs. 2 und 4 des
Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und

Prüfungstätigkeiten an Hochschulen in Verbin-
dung mit den §§ 1 und 5 Abs. 2 der Verordnung
der Bundesregierung über die Erhöhung der
Bezüge der Bundesbeamten, Landeslehrer und
land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer des
Dienststandes, der Personen, die Anspruch auf
Ruhe- oder Versorgungsgenuß haben, der Ver-
tragsbediensteten des Bundes, der Landesvertrags-
lehrer, der land- und forstwirtschaftlichen Landes-
vertragslehrer sowie der Bediensteten der Öster-
reichischen Bundesforste, BGBl. Nr. 694/1986,
sofern diese Remunerationen der Umsatzsteuer
unterliegen, für jede Semesterwochenstunde eines
Lehrauftrages nach

lit. a 2 059,30 Schilling monatlich,
lit. b 1532,70 Schilling monatlich,
lit. c 1005,80 Schilling monatlich.

§ 2. Zu den im § 1 genannten Beträgen gebühren
nach § 2 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Abgel-
tung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hoch-
schulen in Verbindung mit dem § 3 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956, in der Fassung der
2. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 247/1959, in
den Monaten März, September und Dezember
noch je eine Sonderzahlung in der Höhe von
50 vH der im § 1 genannten Beträge.

§ 3. Die Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung, BGBl. Nr. 67/1986,
tritt mit 31. Dezember 1986 außer Kraft.

Fischer
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37. Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Forschung vom 16. Jänner 1987
über die Verlängerung der Anspruchsdauer auf

Studienbeihilfe für Studentenvertreter

Gemäß § 13 Abs. 4 des Hochschülerschaftsgeset-
zes 1973 (HSG), BGBl. Nr. 309, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 390/1986, wird
verordnet:

Anspruchsberechtigte

§ 1. Bei Studierenden, die als Studentenvertreter
im Sinne des § 13 Abs. 1 (HSG) tätig waren, sind
nach Maßgabe der §§ 2 bis 4 Zeiten als Studenten-
vertreter nicht in die höchstzulässige Studienzeit
zur Erlangung von Studienbeihilfe einzurechnen.
Dadurch verlängert sich die Anspruchsdauer auf
Studienbeihilfe gemäß § 2 Abs. 3 lit. b und c sowie
§ 36 Abs. 1 lit. c des Studienförderungsgesetzes
1983, BGBl. Nr. 436.

Allgemeine Voraussetzungen

§ 2. Allgemeine Voraussetzung für die Verlänge-
rung der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe ist,
daß der Studierende durch mindestens ein Semester
vor Ablauf der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe
zur Ablegung der jeweiligen Diplomprüfung oder
des jeweiligen Rigorosums eine Funktion als Stu-
dentenvertreter ausgeübt hat.

Besondere Voraussetzungen

§ 3. (1) Besondere Voraussetzung für die Verlän-
gerung der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe um
die vollen als Studentenvertreter zurückgelegten
Semester ist die Ausübung folgender Funktionen:

a) Vorsitzender der Österreichischen Hoch-
schülerschaft;

b) Vorsitzender des Hauptausschusses einer
Hochschülerschaft;

c) Referent des Zentralausschusses der Öster-
reichischen Hochschülerschaft oder eines
Hauptausschusses einer Hochschülerschaft.

(2) Besondere Voraussetzung für die Verlänge-
rung der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe um
drei Viertel der als Studentenvertreter zurückgeleg-
ten Semester ist die Ausübung folgender Funktio-
nen:

a) Vorsitzender einer Fakultätsvertretung;
b) Sachbearbeiter in einem Referat des Zentral-

ausschusses der Österreichischen Hochschü-
lerschaft oder eines Hauptausschusses einer
Hochschülerschaft.

(3) Besondere Voraussetzung für die Verlänge-
rung der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe um
die Hälfte der als Studentenvertreter zurückgeleg-
ten Semester ist die Ausübung der Funktion als

Mandatar des Zentralausschusses der Öster-
reichischen Hochschülerschaft oder eines Organes
einer Hochschülerschaft.

(4) Besondere Voraussetzung für die Verlänge-
rung der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe um
ein Viertel der als Studentenvertreter zurückgeleg-
ten Semester ist die Ausübung einer Funktion als
Vertreter in einer staatlichen oder akademischen
Behörde.

Dauer der Verlängerung

§ 4. (1) Im Hinblick auf die zeitliche Inanspruch-
nahme sind bei Ausübung mehrerer Funktionen als
Studentenvertreter in einem Semester die Zeiten für
die Verlängerung der Anspruchsdauer auf Studien-
beihilfe für dieses Semester zusammenzuzählen.
Die Verlängerung der Anspruchsdauer auf Studien-
beihilfe für den Vorsitzenden eines Organes bein-
haltet jedoch auch die Verlängerung der
Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe für seine Funk-
tion als Mandatar dieses Organes.

(2) Gemäß § 13 Abs. 4 HSG darf die Anspruchs-
dauer auf Studienbeihilfe um nicht mehr als die
gesamte als Studentenvertreter zurückgelegte Zeit
und um insgesamt nicht mehr als vier Semester
überschritten werden.

(3) Ergibt die rechnerische Ermittlung der zuläs-
sigen Verlängerung der Anspruchsdauer auf Stu-
dienbeihilfe zur Ablegung einer Diplomprüfung
oder eines Rigorosums keine ganze Semesterzahl,
so ist aufzurunden.

Fischer

38 . Verordnung des Bundesministers für Bau-
ten und Technik vom 19. Jänner 1987 betref-
fend die Bestimmung des Straßenverlaufes, der
A 23 Autobahn Südosttangente Wien im

Bereich der Stadt Wien

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Die Verbindungsrampe B 3 b — A 23 im Knoten
Kaisermühlen der A 23 Autobahn Südosttangente
Wien wird im Bereich der Stadt Wien wie folgt
bestimmt:

Die neuherzustellende Verbindungsrampe be-
ginnt bei Proj.km 0,0 an der Rampe IX (von der
B 3 b zum Verteilerkreis Kaisermühlen) des Kno-
tens Kaisermühlen und bindet bei Proj.km 0,787
(AB-km 5,32) direkt in die bereits bestehende
Trasse der A 23 Autobahn Südosttangente Wien
ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Verbindungs-
rampe aus den beim Bundesministerium für Bauten



15. Stück — Ausgegeben am 4. Feber 1987 — Nr. 39 und 40 161

und Technik sowie beim Magistrat der Stadt Wien
(MA 18 und MA 28) aufliegenden Planunterlagen
im Maßstab 1 : 1000 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Übleis

39. Verordnung des Bundesministers für Bau-
ten und Technik vom 12. Jänner 1987 betref-
fend die Bestimmung des Straßenverlaufes der
B 12 Brunner Straße und der B 12 a Brunner
Straße Abzweigung Brunn/Gebirge im
Bereich der Gemeinden Wien, Perchtoldsdorf

und Brunn am Gebirge

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

1. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 12
Brunner Straße wird im Bereich der Gemeinden
Wien, Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge wie
folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 7,585 an der Kreuzung Brunner Straße/Ketzer-
gasse, verläuft sodann östlich der bestehenden Bun-
desstraße und bindet bei km 8,878 wieder in den
Bestand ein.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 12 a Brunner Straße, Abzweigung Brunn/
Gebirge wird im Bereich der Marktgemeinde
Brunn am Gebirge wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 8,665 der unter Punkt 1 festgelegten Straßen-
trasse ( = km 0,0 der B 12 a) und bindet bei
km 0,130 in den Bestand ein.

3. Im einzelnen ist der Verlauf der beiden
Straßentrassen aus den beim Bundesministerium für
Bauten und Technik, beim Amt der Niederöster-

reichischen Landesregierung, beim Magistrat der
Stadt Wien (MA 18 und MA 28) sowie bei den
Marktgemeinden Perchtoldsdorf und Brunn am
Gebirge aufliegenden Planunterlagen (Plan
Nr. B 12, B 12 a/42-86 im Maßstab 1 :2000) zu
ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Übleis

40. Verordnung des Bundesministers für Bau-
ten und Technik vom 15. Jänner 1987 betref-
fend die Bestimmung des Straßenverlaufes der
B 111 Gailtal Straße im Bereich der Gemein-

den Hohenthurn und Nötsch im Gailtal

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 186, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 111
Gailtal Straße wird im Bereich der Gemeinden
Hohenthurn und Nötsch im Gailtal wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 7,20, überquert in der Folge die Gail, umfährt
den Ort Nötsch im Gailtal im Westen und bindet
bei km 8,99 wieder in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Kärntner Landesregierung
sowie bei den Gemeinden Hohenthurn und Nötsch
im Gailtal aufliegenden Planunterlagen im Maßstab
1 : 2000 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Übleis
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